
Voraussetzungen von § 25 Abs. 1 Satz 1 HGB 
 
a) Handelsgeschäft 
b) Erwerb 
c) Fortführung der Firma 
d) Fortführung des Unternehmens 
e) Verbindlichkeit des früheren Inhabers 
f) Im Betrieb des Geschäfts begründet 
g) Kein Haftungsausschluss nach § 25 Abs. 2  
    HGB 
h) Keine Einreden des Altschuldners oder des  
    Übernehmers 
 
Rechtsfolge: Erwerber haftet für Altschulden 
unbeschränkt und persönlich 
 
 
Voraussetzungen von § 25 Abs. 1 Satz 2 HGB 
 
a) Altforderung 
b) Einwilligung in Fortführung der Firma 
 
Rechtsfolge: Forderungen „gelten“ als 
übergegangen, sind nicht wirklich 
übergegangen - deshalb befreiende Zahlung an 
Erwerber möglich  
 


